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Gesetz 
zur Änderung 

des Kindergartengesetzes

Der Landtag hat am 2. Februar 2006 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Kindergartengesetzes

Das Kindergartengesetz in der Fassung vom 9. April
2003 (GBl. S. 164), zuletzt geändert durch Artikel 1 § 47
des Gesetzes vom 17. März 2005 (GBl. S. 206), wird wie
folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Gesetz über die Betreuung und Förderung 
von Kindern in Kindergärten, anderen Tages-

einrichtungen und der Kindertagespflege
(Kindertagesbetreuungsgesetz – KiTaG)“

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Tagespflege“ durch
das Wort „Kindertagespflege“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worte „zu eigenverantwort-
lichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten“
gestrichen.

c) In Absatz 3 werden die Worte „zu eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten in gemeinsamen Gruppen“ gestrichen.

d) In Absatz 6 wird der Punkt am Ende durch ein
Komma ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:

„die über eine Erlaubnis nach § 45 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) verfügen.“

e) In Absatz 7 werden das Wort „Tagespflege“ durch
das Wort „Kindertagespflege“ ersetzt und folgende
Sätze angefügt:

„Die Kindertagespflege wird im Haushalt der Ta-
gespflegeperson oder im Haushalt eines Personen-
sorgeberechtigten geleistet. Sie kann auch in an-
deren geeigneten Räumen durchgeführt werden. In
der Kindertagespflege dürfen nicht mehr als fünf
fremde Kinder von einer Tagespflegeperson gleich-
zeitig betreut werden. Die Zahl der zu betreuenden
Kinder kann in der nach § 43 SGB VIII zu erteilen-
den Erlaubnis eingeschränkt werden, wenn das
Wohl der Kinder ansonsten nicht gewährleistet ist.
Näheres regelt die Verwaltungsvorschrift des Minis-
teriums für Arbeit und Soziales nach § 9 Abs. 1 
Nr. 2.“

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 2

Aufgaben und Ziele“

b) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Die Tageseinrichtungen im Sinne von §1 Abs.2
bis 4 und 6 sowie die Tagespflegepersonen im Sinne
von §1 Abs.7 sollen die Entwicklung des Kindes zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bil-
dung des Kindes in der Familie unterstützen und er-
gänzen und zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbs-
tätigkeit und Kindererziehung beitragen. Diese Auf-
gaben umfassen die Erziehung, Bildung und Betreu-
ung des Kindes nach §22 Abs.3 SGB VIII zur För-
derung seiner Gesamtentwicklung.

(2) Kinder, die auf Grund ihrer Behinderung einer
zusätzlichen Betreuung bedürfen, sollen zusammen
mit Kindern ohne Behinderung in Gruppen gemein-
sam gefördert werden, sofern der Hilfebedarf dies
zulässt. § 35 a SGB VIII und §§ 53, 54 des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) bleiben unbe-
rührt.“
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4. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt:

„§ 2 a

Förderauftrag und Qualität

(1) Die Gemeinden sollen gemäß § 69 Abs. 5 SGB VIII
unbeschadet der Verpflichtung des örtlichen Trägers
der öffentlichen Jugendhilfe durch geeignete Maß-
nahmen die Umsetzung des Förderauftrags in den Ta-
geseinrichtungen gemäß § 22 a SGB VIII sicherstellen
und weiterentwickeln.

(2) Die Qualität in der Kindertagespflege wird durch
die Vermittlung von geeigneten Tagespflegepersonen
gemäß § 23 Abs. 3 SGB VIII sichergestellt. Näheres
über die Förderung in der Kindertagespflege regelt die
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit
und Soziales nach § 9 Abs. 1 Nr. 2.

(3) Für die Förderung der Kinder ab dem vollendeten
dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt in den Ta-
geseinrichtungen gilt der nach § 9 Abs. 2 erstellte Ori-
entierungsplan für Bildung und Erziehung.“

5. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt geändert:

Das Wort „Mitwirkung“ wird durch das Wort
„Aufgaben“ ersetzt.

b) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„(1) Die Gemeinden werden zur Durchführung von
Aufgaben der Förderung von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Kindertagespflege nach §69 Abs.5
SGB VIII herangezogen. Sie haben darauf hinzuwir-
ken, dass für alle Kinder vom vollendeten dritten Le-
bensjahr bis zum Schuleintritt ein Kindergartenplatz
oder ein Platz in einer Tageseinrichtung mit altersge-
mischten Gruppen zur Verfügung steht. Ferner haben
sie darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe
ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen
oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur
Verfügung steht. Dies gilt unbeschadet der Ver-
pflichtung des örtlichen Trägers der öffentlichen Ju-
gendhilfe. §4 SGB VIII bleibt unberührt.

(2) Die Gemeinden haben gemäß § 69 Abs. 5 SGB
VIII und unbeschadet der Verpflichtung des ört-
lichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auf ein
bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tagesein-
richtungen und in der Kindertagespflege für Kinder
unter 3 Jahren nach § 24 Abs. 3 SGB VIII hinzu-
wirken. § 24 a SGB VIII bleibt unberührt.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 7 wird der Punkt durch einen Strich-
punkt ersetzt und folgende Nummer 8 angefügt:

„8. Absolventen des Bachelor-Studiengangs Päda-
gogik der frühen Kindheit.“

b) Absatz 3 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. Fachkräfte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, 2, 7
und 8;“.

c) Nach Absatz 5 werden folgende Absätze 6 bis 8
angefügt:

„(6) Fachkräfte im Sinne der Absätze 1 und 2 und
andere Betreuungs- und Erziehungspersonen dür-
fen in Einrichtungen, auf die dieses Gesetz Anwen-
dung findet und die in Trägerschaft des Landes, 
eines Landkreises, einer Gemeinde, einer Verwal-
tungsgemeinschaft, eines Zweck- oder Regional-
verbandes stehen, keine politischen, religiösen,
weltanschaulichen oder ähnliche äußeren Bekun-
dungen abgeben, die geeignet sind, die Neutralität
des Trägers gegenüber Kindern und Eltern oder
den politischen, religiösen oder weltanschaulichen
Frieden in Einrichtungen, auf die dieser Absatz
Anwendung findet, zu gefährden oder zu stören.
Insbesondere ist ein äußeres Verhalten unzulässig,
welches bei Kindern oder Eltern den Eindruck her-
vorrufen kann, dass eine Fachkraft oder eine ande-
re Betreuungs- und Erziehungsperson gegen die
Menschenwürde, die Gleichberechtigung der Men-
schen nach Artikel 3 des Grundgesetzes, die Frei-
heitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokra-
tische Grundordnung auftritt. Die Wahrnehmung
des Auftrags nach Artikel 12 Abs. 1 der Verfassung
des Landes Baden-Württemberg zur Erziehung der
Jugend im Geiste der christlichen Nächstenliebe
und zur Brüderlichkeit aller Menschen und die ent-
sprechende Darstellung derartiger Traditionen wi-
derspricht nicht dem Verhaltensgebot nach Satz 1.

(7) Die Einstellung einer Fachkraft im Sinne der
Absätze 1 und 2 oder einer anderen Betreuungs-
und Erziehungsperson in Einrichtungen nach Ab-
satz 6 Satz 1 setzt als persönliches Eignungsmerk-
mal voraus, dass sie die Gewähr für die Einhaltung
des Absatzes 6 während der gesamten Dauer ihres
Arbeitsverhältnisses bietet.

(8) Für die Ableistung eines Praktikums zur Ausbil-
dung als Fachkraft kann im Einzelfall auf Antrag
eine Ausnahme von Absatz 6 vorgesehen werden,
soweit die Ausübung der Grundrechte es zwingend
erfordert und zwingende öffentliche Interessen an
der Wahrung der amtlichen Neutralität und des Frie-
dens in der Einrichtung nicht entgegenstehen.“

7. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 8

Förderung von Einrichtungen freier Träger“
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b) Absätze 1 bis 5 erhalten folgende Fassung:

„(1) Für die Förderung von Einrichtungen freier
Träger im Sinne dieses Gesetzes sind gemäß §§ 69
Abs. 5 und 74 a SGB VIII die Gemeinden zustän-
dig.

(2) Träger von Einrichtungen oder Gruppen nach 
§ 1 Abs. 2 bis 5, die der Bedarfsplanung nach § 3
Abs. 3 entsprechen, erhalten von der Standortge-
meinde einen Zuschuss in Höhe von mindestens 
63 vom Hundert der Betriebsausgaben. Für Ein-
richtungen im Sinne von Satz 1 mit gemeindeüber-
greifendem Einzugsgebiet können Ausnahmen zu-
gelassen werden. In diesen Fällen beträgt der Zu-
schuss mindestens 31,5 vom Hundert der Betriebs-
ausgaben der gesamten Gruppe.

(3) Träger von Einrichtungen im Sinne von Absatz 2
mit gemeindeübergreifendem Einzugsgebiet, die
nicht oder nicht bezüglich aller Plätze in die Be-
darfsplanung aufgenommen sind, erhalten von der
Wohnsitzgemeinde des jeweiligen Kindes einen
jährlichen platzbezogenen Zuschuss für jeden nicht
in der Bedarfsplanung enthaltenen Platz, soweit in
der Wohnsitzgemeinde kein gleichwertiger Platz zur
Verfügung steht. Die Höhe des jährlichen platzbe-
zogenen Zuschusses für die verschiedenen Betreu-
ungs- und Betriebsformen wird durch Rechtsverord-
nung des Kultusministeriums und des Ministeriums
für Arbeit und Soziales festgelegt. Änderungen der
Rechtsverordnung bedürfen der Zustimmung des
zuständigen Ausschusses des Landtags. Die Stand-
ortgemeinde kann gleichzeitig auch Wohnsitzge-
meinde sein.

(4) Eine über die Absätze 2 und 3 hinausgehende
Förderung wird in einem Vertrag zwischen der je-
weiligen Gemeinde und dem Träger der freien Ju-
gendhilfe geregelt.

(5) Bei der Finanzierung von Einrichtungen zur
Kleinkindbetreuung mit gemeindeübergreifendem
Einzugsgebiet ist die Wohnsitzgemeinde gegen-
über dem Träger der Einrichtung zu einem ange-
messenen Kostenausgleich verpflichtet, sofern in
der Wohnsitzgemeinde kein gleichwertiger Platz
im Sinne von Absatz 3 zur Verfügung steht. Das
Nähere regelt die in Absatz 3 genannte Rechtsver-
ordnung. Die Standortgemeinde kann gleichzeitig
auch Wohnsitzgemeinde sein.“

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

8. Es wird folgender § 8 a eingefügt:

„§ 8 a

Kostenausgleich für gemeindeübergreifende 
Einrichtungen in der Trägerschaft 

der Gemeinden

§ 8 Abs. 2, 3 und 5 gilt für Einrichtungen in der Trä-
gerschaft von Gemeinden entsprechend, soweit die
Standortgemeinde und die Wohnsitzgemeinde nichts
Abweichendes vereinbaren. Für Einrichtungen in der
Trägerschaft von Zweckverbänden gilt § 8 Abs. 2, 3
und 5 nur für Wohnsitzgemeinden, die nicht Mitglied
des Zweckverbands sind.“

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Kultusministerium und das Ministerium
für Arbeit und Soziales erlassen im Einvernehmen
mit dem jeweils berührten Ministerium Verwal-
tungsvorschriften über

1. die Förderung des Landes für die Kleinkindbe-
treuung (Betreuung in Kinderkrippen) nach § 1
Nr. 6,

2. die Förderung des Landes für die Kindertages-
pflege nach § 1 Nr. 7,

3. die ärztliche Untersuchung nach § 4,

4. die Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte
nach § 5.“

b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Das Kultusministerium entwickelt im Benehmen
mit dem jeweils berührten Ministerium mit Beteili-
gung der Trägerverbände und den kommunalen
Landesverbänden Zielsetzungen für die Elementar-
erziehung, die in einem Orientierungsplan für Bil-
dung und Erziehung festgelegt werden.“

Artikel 2

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Artikel 1 Nr. 7 und 8 tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2006 in Kraft.

Artikel 3

Neubekanntmachung

Das Kultusministerium kann den Wortlaut des Kinderta-
gesbetreuungsgesetzes in der im Zeitpunkt der Bekannt-
machung geltenden Fassung mit neuer Paragraphenfolge
bekannt machen und Unstimmigkeiten des Wortlauts be-
seitigen.
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